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1. Gesetzliche Grundlagen



Erdwärme zählt nach Bundesberggesetz (BBergG) vom 13.8.1980 (BGBl. 

I S. 1310) i. d. Fassung vom 21.6.2005 (BGBl. I S. 1818) zu den 

„bergfreien Bodenschätzen“, diese sind nicht Bestandteil eines 

Grundstückes. Um diese Bodenschätze zu gewinnen, sind spezielle 

bergrechtliche Genehmigungsverfahren (Aufsuchungserlaubnis, 

Betriebspläne, Bewilligung) erforderlich. 

 Ausnahme: Erdwärmenutzung über 

erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen. 

(Schleswig Holstein, Niedersachsen)

„Keine Erdwärmegewinnung ist 

aber nach § 4 Abs. 2 Nr.1 BBergG 

die Erdwärmeentnahme in einem 

Grundstück aus Anlass oder im 

Zusammenhang mit dessen (…) 

Nutzung“

2. Bergrecht

http://www.stromverbrauch.de/member/images/content/

Erdwaerme01.jpg



Bergrecht am Beispiel 

Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein:

2. Bergrecht

(Zitat aus dem Leitfaden Erdwärmenutzung in Niedersachsen)



2. Bergrecht

Erdwärme = bergfreier Bodenschatz

Abbau (Gewinnung) -> Bewilligung notwendig -> Aufsuchung -> Gewinnung

Ausnahme: Nutzung für Eigenbedarf oder im Zusammenhang mit Städtebau



≤ 100m > 100m

Baden-

Württemberg

Anzeige nach § 4 

Lagerstättengesetz beim 

Regierungspräsidium (RP) 

Freiburg, Abt. 9, LGRB

(Online-Bohranzeigesystem)

Anzeige nach § 127 BBergG

beim Regierungspräsidium (RP) 

Freiburg, 

Abt. 9, LGRB

(Online-Bohranzeigesystem)

Bayern Bohr- und Nutzungsanzeige 

nach Art. 34 BayWG und Vorlage 

zusammen mit den zugehörigen 

Anlagen bei der 

Kreisverwaltungsbehörde.

Bohranzeige nach § 127 BBergG

und Vorlage zusammen mit den 

zugehörigen Anlagen bei der 

Kreisverwaltungsbehörde. 

In diesem Fall beteiligt die 

Kreisverwaltungsbehörde das 

Bergamt. Das Bergamt prüft, ob für das 

Vorhaben die Einhaltung einer 

Betriebsplanpflicht nach §§ 50-57 

BBergG erforderlich ist. Dies ist 

insbesondere bei gewerblich genutzten 

Anlagen, ansonsten in Ausnahmefällen, 

notwendig.

2. Bergrecht in der Praxis



Föderalismusreform 2006

Zuständigkeit nun verstärkt bei Bundesgesetzgeber

VUmwS   AwSV

§62 des neuen WHG ermächtigt 

zum Erlass einer Verordnung zum 

Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (VAUwS, VUmwS für 

Übergang - Ersetzt VawS und 

VwVwS  April 2017 AwSV

Erneuertes WHG 

(Wasserhaushaltsgesetz)

Umweltgesetzbuch scheiterte – Änderungen wurden in 

Form eines neuen WHG (31.07.09) und der VUmwS 

umgesetzt

3. Wasserrechtliche Entwicklung

Folgen der EG-Wasserrahmenrichtlinie von 2000 und der 

Föderalismusreform 2006

http://www.techem.de/StaticPages/de/Kundenma

gazinX/17/magazin/img/deutsche_gesetze.jpg



3. Wasserrechtliche Entwicklung

Früher

Bund Länder Länder

WHG (alte Fassung)

Rahmengesetze

WG der Länder

Umsetzung

VAwS

Anlagenverordnung für 

wassergefährdende Stoffe 

April 2017

Bund Bund Länder

WHG (2010)

Enthält Öffnungsklauseln für 

die Regelungen der Länder

AwSV (2017)

Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen

LWG

s.o.

Übergang

Bund Bund Länder

WHG (2010)

„konkurrierende 

Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes“

VUmwS (2010)

Verordnung zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen

LWG

Keine Abweichungen vom 

WHG bei stoff- und 

anlagenbezogenen 

Vorschriften



3. Wasserrechtliche Entwicklung

Früher

Bund Länder Länder

WHG (alte Fassung)

Rahmengesetze

WG der Länder

Umsetzung

VAwS

Anlagenverordnung für 

wassergefährdende Stoffe 

April 2017

Bund Bund Länder

WHG (2010)

Enthält Öffnungsklauseln für 

die Regelungen der Länder

AwSV (2017)

Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen

LWG

s.o.

Übergang

Bund Bund Länder

WHG (2010)

„konkurrierende 

Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes“

VUmwS (2010)

Verordnung zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen

LWG

Keine Abweichungen vom 

WHG bei stoff- und 
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Allgemeines Ziel:

Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie,

Vereinheitlichung und Vereinfachung



3. Wasserrechtliche Entwicklung

Seit 2017

Wasserhaushaltsgesetz

des Bundes (WHG)

Weitere wichtige 

Rechtsverordnungen: -

Schutzgebietsverordnung 

(SchutzgV) -

Grundwasserverordnung 

(GrwV)

Verordnung für Anlagen über 

den Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen 

(AwSV)

Wasserhaushaltsgesetze und 

Verwaltungsvorschriften der Länder 

(z.B. BayWG, SächsWG, …)



4. Gewässerschutz

Formulierung des Zwecks 

§1 WHG: „Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine 

nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer 

als Bestandteil des Naturhaushalts, als 

Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen, sowie als nutzbares Gut zu 

schützen.“

Grundsatz 

§6: (1) „Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel:

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen 

Veränderungen von Gewässereigenschaften“…

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen

Veränderungen

http://www.new-dream.de/image/wallpaper/natur/seen/see_09.jpg

§2 (1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer:

1. oberirdische Gewässer,

2. Küstengewässer,

3. Grundwasser.

Es gilt auch für Teile dieser Gewässer.

 zukünftiger Ansatz für Verhandlungen mit BMU !



5. Gewässerschutz - Veränderungen

WHG neu

§9 (1) 4.: Benutzungen sind das 

Einbringen/Einleiten von Stoffen ins Grundwasser

… 

(2) 2.: Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd 

oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 

nachteilige Veränderungen

der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.

Bsp: Einbringen von Spülungszusätzen zur 

Stabilisierung der Bohrung; Verfüllung der 

Bohrlöcher, Wärmeträgerfluide

WHG alt

§3 (2) 2. Maßnahmen, die geeignet sind, 

dauernd oder in einem nicht nur

unerheblichen Ausmaß schädliche 

Veränderungen der physikalischen,

chemischen oder biologischen 

Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen.

Benutzung



5. Gewässerschutz - Veränderungen

Erlaubnis und Bewilligung

Bisher

Einbringung von Erdwärmesonde, die in 

Kontakt mit Wasser kommt = 

erlaubnisbedürftige Benutzung

Neu

Arbeiten, die so tief i.d. Boden eindringen, 

dass sie die Höhe/Beschaffenheit des 

Grundwassers beeinflussen können -> 

Einen Monat vorher: Anzeige bei der 

zuständigen Behörde (WHG §49 (1))

Einbringen von Stoffen kann sich negativ 

auf die GW-Beschaffenheit auswirken -> 

Erlaubnispflicht (WHG §9 (1) 4.)

Fazit

Günstige Gebiete: Anzeige reicht aus!

Anzeige wird von Behörde geprüft und 

entschieden, ob ein Bewilligungsverfahren  

erforderlich ist http://www.bauenergie.com/Image/erdwaerme_a.jpg



Wasserrecht Bergrecht

www.gesetze-im-internet.de

5. Gesetze im Internet



6. AwSV

§35 Besondere Anforderungen an Erdwärmesonden und –kollektoren, 

Solarkollektoren und Kälteanlagen

(2) Die Wärmeträgerkreisläufe von Erdwärmesonden und -kollektoren dürfen unterirdisch nur 

einwandig ausgeführt werden, wenn

1. sie aus einem werkseitig geschweißten Sondenfuß und endlosen Sondenrohren bestehen,

2. sie durch selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen so gesichert sind, dass 

im Fall einer Leckage des Wärmeträgerkreislaufs die Umwälzpumpe sofort abgeschaltet und 

ein Alarm ausgelöst wird, und

3. als Wärmeträgermedium nur die folgenden Stoffe oder Gemische verwendet werden:

a) nicht wassergefährdende Stoffe oder

b) Gemische der Wassergefährdungsklasse 1, deren Hauptbestandteile Ethylen- oder 

Propylenglycol sind.

§ 49 Anforderungen an Anlagen in Schutzgebieten

(1) Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von Schutzgebieten dürfen keine Anlagen 

errichtet und betrieben werden.

(2) In der weiteren Zone von Schutzgebieten dürfen folgende Anlagen nicht errichtet und 

folgende bestehende Anlagen nicht erweitert werden:

….

4. Anlagen mit Erdwärmesonden.

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (April 2017)
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www.infogeo.de

7. Leitfäden der Bundesländer



Quelle: [2]

www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/home/leitfaden_erdwaerme

Beispiel - Verfahrensablauf in Ba-Wü



Quelle: Mapserver ISONG des LGRB Baden-Württemberg

Informationen der SGD

Beispiel - Standortbeurteilung in Ba-Wü



Standort

Quelle: CD-ROM Geothermie Nordrhein-Westfalen

Beispiel - Standortbeurteilung in NRW



 Ergebnis der Standortanfrage

Quelle: CD-ROM Geothermie Nordrhein-Westfalen

Beispiel - Standortbeurteilung in NRW



Quelle: [3] & [7]

www.hlug.de

Beispiel - Standortbeurteilung in Hessen



8. Zusammenfassung

• WHG: einheitliche Umsetzung der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie

• Grundsatz: Die Gewässer sind nachhaltig zu 
bewirtschaften, um…     den Folgen des 
Klimawandels vorzubeugen

• Erlaubnis & Bewilligung: In günstigen Gebieten reicht 
eine Anzeige aus

• § 35 AwSV: „ Anforderungen an Erdwärmesonden, 
Solarkollektoren und Kälteanlagen“

• Schutzgebiete: in engeren Zonen sind Anlagen 
unzulässig
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